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Entwurf
Gewässerunterhaltung in NRW optimieren!
Integriertes Flussgebietsmanagement – Eine Aufgabe für Wasserverbände
Die UN haben im Rahmen ihrer Dekade (2005-2015) „Water for life“ das integrierte Flussgebietsmanagement als eine wesentliche Vorraussetzung für das Meistern der weltweiten Wasserkrise herausgearbeitet. Im Europa setzen wir dieses Konzept seit dem Jahre 2000 mit der Wasserrahmenrichtlinie um.
Nordrhein-Westfalen besitzt mit den Wasserwirtschaftsverbänden bereits seit Jahrzehnten öffentliche Institutionen, die wesentliche Bauteile des integrierten Flussgebietsmanagements bereits heute ausfüllen. Dennoch gilbt es auch beim derzeitigen Aufgabenspektrum der Verbände noch Defizite hinsichtlich einer optimierten Gewässerbewirtschaftung. So existiert in NRW ein Flickenteppich an Kompetenzen zwischen Kommunen, Verbänden, Landesbehörden und Privatpersonen hinsichtlich der Gewässerunterhaltungspflicht in den Gewässern.
Mit dem Anspruch der Wasserrahmenrichtlinie, die Gewässer als natürlichen Lebensraum zu erhalten und seinen Zustand stetig zu verbessern sind die Gewässerunterhaltung und der Gewässerausbau – sprich, deren naturnahe Umgestaltung – zu zentralen Instrumenten beim integrierten Flussgebietsmanagement geworden. Auch haben sich die bisher getrennt betrachteten Aufgaben der Gewässerunterhaltung und des Gewässerausbaus zu einem natürlichen Ganzen weiterentwickelt. Aber es gilt hier nicht nur die Qualität der Gewässer im Blick zu haben, sondern auch die gestiegenen Anforderungen an den Hochwasserschutz und die Aufnahmefähigkeit für Niederschlagswasser gleichermaßen zu berücksichtigen.
Deshalb erscheint es aus wasserwirtschaftlicher Sicht sinnvoll, hier zu eindeutigen Kompetenzen zu kommen und die Verantwortung für die Gewässerunterhaltung vollständig den Wasserwirtschaftsverbänden zu übertragen. Mit ihrer öffentlichen und regionalen Selbstverwaltung unter aktiver Beteiligung von Vertretern aus Kommunen, Gewerbe, Landwirtschaft und Behörden, bieten die Verbände die Vorraussetzung dafür, dass die Beschlüsse über die Zukunft der regionalen Gewässer dem Allgemeinwohl verpflichtet sind. 
gez. Dr. Ulrich Oehmichen

Seite 1

